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Geeignetheitsbestätigungen 

(Allgemeine Aufstellerlaubnis nach § 33c Abs. 3 GewO) 

 

Spielgeräte, die mit einer den Spielausgang beeinflussenden technischen Vorrichtung ausgestattet 

sind, und die Möglichkeit eines Gewinns bieten, dürfen von Gewerbetreibenden, welche bereits in 

Besitz einer Allgemeinen Aufstellerlaubnis sind, nur dann aufgestellt werden, wenn die zuständige 

Behörde schriftlich bestätigt hat, dass der beabsichtigte Aufstellungsort geeignet ist 

(Geeignetheitsbestätigung). 

 

Diese Geld- oder Warenspielgeräte dürfen gem. § 1 SpielV nur aufgestellt werden in 

1. Räumen von Schank- und Speisewirtschaften, in denen Getränke und zubereitete Speisen zum 

Verzehr an Ort und Stelle verabreicht werden und die über eine gaststättenrechtliche Erlaubnis 

verfügen oder in Beherbergungsbetrieben die über eine gaststättenrechtliche Erlaubnis 

verfügen, 

2. Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen oder 

3. Wettannahmestellen konzessionierter Buchmacher, es sei denn, in der Wettannahmestelle 

werden Sportwetten vermittelt. 

 

Ein Geldspielgerät darf nicht in Betrieben, in denen die Verabreichung von Speisen oder Getränken nur 

eine untergeordnete Reihe spielt, aufgestellt werden. 

 

Weitere Voraussetzungen sind: 

 Es dürfen max. zwei Geld- oder Warenspielgeräte in Schank- und Speisewirtschaften, 

Beherbergungsbetrieben und Wettannahmestellen der konzessionierten Buchmacher 

aufgestellt werden. 

 Der Gewerbetreibende (Inhaber der Räume, in denen die Geräte aufgestellt sind) hat bei allen 

aufgestellten Geräten durch eine ständige Aufsicht und durch zusätzliche technische 

Sicherungsmaßnahmen an den Geräten sicherzustellen, dass eine Bedienung durch Kinder 

und Jugendliche ausgeschlossen ist. 

 In Spielhallen dürfen maximal je 12 Quadratmeter Grundfläche höchsten ein Geld- oder 

Warenspielgerät aufgestellt werden. Die Gesamtzahl darf jedoch 12 Geräte nicht überschreiten. 

 Der Gewerbetreibende, in dessen Gewerbebetrieb das Geld- oder Warenspielgerät aufgestellt 

werden soll, darf die Aufstellung nur zulassen, wenn sein Gewerbebetrieb als Aufstellungsort 

geeignet ist und die Geeignetheitsbestätigung der zuständigen Behörde vorliegt. Die 

Geeignetheitsbestätigung muss vor der Aufstellung erteilt sein. 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__33c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/spielv/__1.html


 

 

Kosten 

Die Genehmigungsgebühr für eine Geeignetheitsbestätigung für Schank- und Speisewirtschaften 

beträgt 600 Euro. 

Die Genehmigungsgebühr für Spielhallen richtet sich nach der Anzahl der in der Spielhalle aufstellbaren 

Geldspielgeräte und beläuft sich auf maximal 2.500 Euro. 

 

Antragstellung 

Da im Regelfall vor der Antragstellung eine ausführliche Beratung durch die Sachbearbeitung erfolgt, 

können in Absprache entsprechende Gesprächstermine vereinbart werden. Bei einer Kontaktaufnahme 

kann Ihnen ggf. bereits mitgeteilt werden, welche Unterlagen von Ihnen für die Antragstellung 

mitzubringen sind bzw. ob eine persönliche Vorsprache in dem konkreten Fall unabdingbar ist. 

Erfahrungsgemäß können in solchen Beratungsgesprächen bereits viele Fragen beantwortet werden. 

 


